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subsidiären Schutzes ist nur noch im Rahmen eines Asylantrags möglich, nicht mehr isoliert bei der Aus länderbehörde. Für isolierte Anträge auf Feststellung der Abschiebungsverbote nach § 60 V bzw. VII 1 AufenthG bleibt die Ausländerbehörde zuständig.



4



Voraussetzungen des Flüchtlingsschutzes (§§ 3 bis 3e AsylVfG)
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Asyl- und ausländer rechtliche Neuerungen durch das Richtlinien umsetzungsgesetz vom 28.08.2013 Das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2011/95/ EU (Qualifikationsrichtlinie) wurde am 05.09.2013 im Bundesgesetzblatt verkündet.1 Hiermit ist bereits vor Ablauf der Umsetzungsfrist die Neufassung der Qualifikationsrichtlinie vom 13.12.2011 in nationa les Recht überführt. Mit Wirkung vom 01.12.2013 gelten vor allem Änderungen und Ergänzungen des Asylverfahrensgesetzes und des Aufenthaltsgesetzes.



Änderungen des AsylVfG Erweiterung des Asylantragsbegriffs (§ 13 II AsylVfG) Jeder Asylantrag umfasst zukünftig das Asylrecht und den internationalen Schutz, also neben dem Flüchtlingsschutz auch den subsidiären Schutz (§ 60 II, III, VII 2 AufenthG a.F.). Die Beantragung dieses 1



BGBl. I 2013, S. 3474 ff.



Die Vorgaben zur Feststellung der Flüchtlingseigen schaft i.S.d. GFK sind in das AsylVfG aufgenommen. Die eingefügten §§ 3 bis 3e AsylVfG enthalten Ausle gungsbestimmungen für die Anwendung der einzel nen Elemente der Flüchtlingsdefinition. Sie setzen die Artikel 6 bis 10 QualfRL um, was bisher über einen Verweis im § 60 I AufenthG geschah. Dabei er folgen einige Änderungen und Klarstellungen. Etwa für internen Schutz (§ 3e AsylVfG) ist ausdrückliche Voraussetzung, dass das Schutzgebiet des Herkunfts landes sicher und legal erreichbar sowie die Aufnah me gewährleistet ist. Das Tatbestandsmerkmal der „Aufnahme“ setzt voraus, dass der Antragsteller tat sächlich Zugang zum Schutzgebiet hat und sich dort dauerhaft aufhalten kann.



Subsidiärer Schutzstatus (§ 4 AsylVfG) Die in Art. 15 QualfRL geregelten Voraussetzungen für subsidiären Schutz werden eigenständig in § 4 AsylVfG aufgenommen. Bisher setzten dies die Ab schiebungsverbote des § 60 II, III und VII 2 AufenthG um. Zugleich gelten mit § 4 II AsylVfG erstmals auch die Ausschlussgründe des Art. 17 QualfRL für das na tionale Recht. Bislang waren diese Tatbestände nur bei der Erteilung eines Aufenthaltstitels zu berück sichtigen. Subsidiärer Schutz ist nun ausgeschlossen, wenn schwerwiegende Gründe die Annahme recht fertigen, dass der Antragsteller - ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsver brechen oder ein Verbrechen gegen die Mensch lichkeit i.S.d. internationalen Vertragswerke begangen hat, die ausgearbeitet worden sind, um Bestimmungen bezüglich dieser Verbrechen fest zulegen, - eine schwere Straftat begangen hat, - sich Handlungen zuschulden kommen lassen hat, die den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Na tionen, wie sie in der Präambel und den Artikeln 1
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und 2 der Charta der UN2 verankert sind, zuwider laufen oder - eine Gefahr für die Allgemeinheit oder für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland dar stellt.



Verzicht bei Antragsfiktion (§ 14a III AsylVfG) Der Verzicht auf die Durchführung eines Asylverfah rens bei einem nach § 14a AsylVfG als gestellt gel tendem Asylantrag ist nur noch bis zur Zustellung der Entscheidung des Bundesamtes möglich. Bisher konnte der Verzicht bis zur Unanfechtbarkeit der Entscheidung erklärt werden.



Familienasyl und internationaler Schutz für Familienangehörige (§ 26 AsylVfG) Der begünstigte Personenkreis und die Anspruchs gründe werden erweitert. Anspruchsberechtigt sind nun auch Lebenspartner von Asylberechtigten. Le benspartner ist nach Art. 2 j QualfRL der nicht ver heiratete Partner, der mit dem Asylberechtigten eine dauerhafte Beziehung führt, soweit nach dem Recht oder der Praxis des betreffenden Mitgliedstaats nicht verheiratete Paare ausländerrechtlich vergleichbar behandelt werden wie verheiratete Paare. Auch den Eltern und den minderjährigen ledigen Geschwis tern eines minderjährigen ledigen Asylberechtigten kann zukünftig Familienasyl zuerkannt werden. Die Regeln zum Familienasyl sind jetzt umfassend bei international Schutzberechtigten entsprechend anzuwenden. Dadurch gibt es den abgeleiteten Schutz auch bei subsidiär Schutzberechtigten. Ein Anspruch scheidet aus, wenn der Familienangehöri ge der Verfolger ist oder wenn ein Ausschlussgrund vorliegt.



Abschiebungsanordnungen (§ 34a AsylVfG) § 34a I AsylVfG wird in Satz 2 ergänzt. Das Bundes amt erlässt auch dann eine Abschiebungsanordnung, wenn der Ausländer in einem anderen aufgrund von Rechtsvorschriften der EU oder eines völkerrecht lichen Vertrages für die Durchführung des Asylver fahrens zuständigen Staat einen Asylantrag gestellt hat oder seinen in Deutschland gestellten Asylantrag vor der Entscheidung des Bundesamtes zurückge nommen hat. Durch diese Regelung wird das Bun2



BGBl. 1973 II S. 430 f.
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desamt zudem in den bisherigen „Aufgriffsfällen“3 für den Erlass einer Abschiebungsanordnung zu ständig. § 34a II AsylVfG schloss bisher im Fall einer Abschiebungsanordnung die Gewährung von einst weiligem Rechtsschutz aus. Nunmehr können An träge nach § 80 V VwGO gegen die Abschiebungsan ordnung innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe gestellt werden. Die Abschiebung ist bei rechtzeitiger Antragstellung vor der gerichtlichen Entscheidung nicht zulässig. Beide Änderungen in § 34a AsylVfG berücksichtigen die Vorgaben aus der neuen DublinVerordnung. Diese Änderungen sind bereits am 06.09.2013 in Kraft getreten.4



Änderungen des AufenthG Aufenthalt für subsidiär Schutzberechtigte (§ 25 II AufenthG) Die Richtlinie 2011/95/EU nähert die Rechte von Flüchtlingen und subsidiär Schutzberechtigten ein ander an. Als Folge der Umsetzung haben subsidiär Schutzberechtigte ebenso wie Flüchtlinge Anspruch auf einen Aufenthaltstitel nach § 25 II AufenthG. Die unterschiedlichen Leistungsansprüche werden wei ter vereinheitlicht. So berechtigt diese Aufenthalts erlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung. Auch haben subsidiär Schutzberechtigte nach Anspruch auf Teilnahme an einem Integrationskurs (§ 44 I c AufenthG).



Beteiligungserfordernisse (§ 72 AufenthG) Da der subsidiäre Schutz allein mit einem Asyl antrag beim Bundesamt geltend gemacht werden kann, verringert sich die Kompetenz der Ausländer behörden zur Prüfung von zielstaatsbezogenen Ab schiebungsverboten auf diejenigen in § 60 V und VII AufenthG. Nur in diesen Fällen erfolgt eine Beteili gung des Bundesamtes nach § 72 II AufenthG. Beruft sich ein Ausländer materiell auf Gründe, die vom asylrechtlichen Schutz umfasst sind, etwa drohende Folter, ist dies zwingend in einem Asylverfahren zu prüfen.5
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Ein Aufgriffsfall liegt vor, wenn sich ein Ausländer in Deutschland unerlaubt aufhält (kein Asylantrag oder Aufenthaltstitel aus anderem Recht), sein Asylantrag in einem anderen Mitgliedstaat geprüft wird oder von einem anderen Mitgliedstaat abgelehnt wurde. S. Entscheiderbrief 9/2013, S. 2 ff. Vgl. BVerwG, B.v. 03.03.2006 - 1 B 126.05.
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Anpassung der Tenorierungen Das Bundesamt stellt seine Entscheidungsaus sprüche wie folgt um: 1. Flüchtlingseigenschaft nach § 3 I AsylVfG 2. Asylberechtigung nach Artikel 16a GG 3. (internationaler) subsidiärer Schutz gemäß § 4 AsylVfG 4. (nationale) Abschiebungsverbote nach § 60 V und VII AufenthG 5. ggf. Abschiebungsandrohung Eine positive Entscheidung zu internationalem Schutz und Asyl soll an erster Stelle tenoriert wer den.



von Deutschland nach Polen rücküberstellt werden sollen.1 In jüngster Zeit forderten deutsche Aus länderbehörden auf Veranlassung der Ausländer binnen drei Monaten rund 1.000 russische Pässe aus Polen an, um die freiwillige Rückkehr zu ermögli chen. Ausländerbehörden berichten zudem, dass sie vermehrt um Buchung von Flügen nach Russland gebeten werden. Die Redaktion*2



1 * 



Klaus-Peter Richert, 420



Ausländer: Vormundschaft über das 18. Lebensjahr hinaus? Anders als grundsätzlich bei Deutschen endet die Vormundschaft bei unbegleiteten Minderjährigen nicht bei allen Ausländern mit Vollendung des 18. Lebensjahrs, d.h. der Volljährigkeit nach deutschem Recht. Zwar entfällt damit die Anwendung des Min derjährigenschutzabkommens (Art. 2 II MSA). Doch gilt dann gemäß Art. 7, 24 EGBGB das Heimatrecht des Ausländers. Tritt danach die Volljährigkeit später als mit Vollendung des 18. Lebensjahrs ein (z.B. in Togo mit 21), endet auch die Vormundschaft ent sprechend später.1



Zum Verhältnis von Abschiebungsanordnung und freiwilliger Ausreise am Beispiel Polen/Russland s. VG Göttingen, B.v. 21.10.2013 - 2 B 828/13 . Unter Verwendung von Informationen des Referates 433.



Aus der Rechtsprechung Italien Schutzberechtigte/Extremgefahr



Rückkehr russischer Staatsangehöriger



VG Gießen: Ausländern, die in Italien einen Schutzstatus erhalten haben, drohen bei Rückkehr grundsätzlich extreme Gefahren. Sie können kein menschenwürdiges Dasein führen, weil sie wegen unzureichender Lebensgrundlage einem baldigen Dahinvegetieren und existenzbedrohenden Mangel lagen ausgesetzt sein werden. Anerkannte Flüchtlin ge und Personen mit einem subsidiären Schutzstatus haben nur theoretisch dieselben Rechte wie Italie ner. Ein staatliches Sozialsystem, das die Menschen auffangen könnte, existiert nicht. Flüchtlinge blei ben sich regelmäßig selbst überlassen. Insbesondere die Wohnsitznahme, welche auch Voraussetzung für eine Gesundheitskarte und legale Arbeit bildet, stellt ein gravierendes Problem dar. Viele Schutzberechtig te sind deshalb gezwungen, in besetzten Gebäuden oder auf der Straße unter unmenschlichen Bedin gungen zu leben.



Russische Staatsangehörige, überwiegend Tschet schenen, entscheiden sich in der letzten Zeit an scheinend vermehrt für eine Rückkehr ins Heimat land, wenn sie aufgrund der Dublin-Verordnung



Eine realistische Aussicht auf ein menschenwürdiges Leben, d.h. auf Unterkunft und Versorgung mit dem zum Leben Notwendigsten, hat nur, wer die Landes sprache beherrscht und so seine Chancen auf einen



Referat 420 1



Vgl. OLG München, B.v. 08.06.2009 - 31 Wx 062/09, juris.
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Arbeitsplatz erhöht. Diese Aussicht verbessert sich für Personen mit Schutzstatus nur, wenn sie in das SPRAR-System1 hineinkommen, das darauf zielt, Asylbewerbern Sprachkenntnisse und einen Arbeits platz zu vermitteln (U.v. 16.09.2013 - 6 K 1415/12. GI.A u.a. ). Das Bundesamt bewertet die Lage auch für bereits Schutzberechtigte anders und strebt eine obergerichtli che Klärung an. Abgesehen davon wäre grundsätzlich erforderlich, dass ein Schutzberechtigter seine Rechte gegenüber dem Schutz gewährenden Staat vergeblich gerichtlich geltend gemacht hätte (vgl. VG Magdeburg, B.v. 17.04.2013 - 5 B 155/13 MD , s.a. Ent scheiderbrief 6/2013, S. 6).



Russische Föderation Tschetschenien/allgemeine Lage EGMR: In Tschetschenien ist die allgemeine Lage unsicher. So kommt es weiterhin zu Fällen von Verschwindenlassen; willkürliche Gewalt und Miss handlungen in Hafteinrichtungen bleiben straflos. Diese Situation ist aber nicht derart verbreitet, dass jedem Tschetschenen bei Rückkehr nach Russland menschenrechtswidrige Maßnahmen drohen (E.v. 05.09.2013 - 61204/09 nach EGMR-Pressemeldung 251 [2013] v. 05.09.2013).2



Rechtsfragen Soziale Gruppe/Homosexualität EuGH: Die sexuelle Ausrichtung ist für die Identi tät zu bedeutend, als dass von einem Asylbewerber erwartet werden kann, seine Homosexualität im Herkunftsland geheim zu halten oder sich beim Ausleben zu beschränken, um eine Verfolgung zu vermeiden. Strafrechtliche Bestimmungen speziell für Homosexuelle machen diese zu einer abgegrenz 1 



Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – Schutzsystem für Asylsuchende und Flüchtlinge. Die Plätze im SPRAR-System stehen Schutzberechtigten für sechs Monate ab Zuerkennung eines Schutztitels zu. Die durchschnittliche Verweildauer liegt für nicht besonders Schutzbedürftige bei unter sechs Monaten (s. Borderline-europe, Menschenrechte ohne Grenzen e.V. (Hrsg.), Gutachten zum Beweisbeschluss des VG Braunschweig v. 28.09.2012, Palermo, Dezember 2012, S. 15 ff. u. vgl. BReg., BT-Drs. 17/5579). 2 Im Rahmen einer Gesamtschau mehrerer Aspekte des Einzelfalles, die für sich allein genommen noch keine besondere Gefährdung bewirken, wurde eine Verlet zung des Art. 3 EMRK durch Schweden bejaht.
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ten, als andersartig betrachteten Gruppe. Einen Anspruch auf konventionsrechtlichen Flüchtlings schutz begründen nur schwerwiegende Verletzun gen der Grundrechte. Das bloße Bestehen von Straf vorschriften für gleichgeschlechtliche Handlungen ist noch keine solche Beeinträchtigung. Werden aber Freiheitsstrafen tatsächlich verhängt, kann dies Verfolgung darstellen. Bei entsprechendem Vortrag haben die nationalen Behörden alle relevanten Tat sachen hinsichtlich des Herkunftslandes einschließ lich dessen Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie deren Anwendung zu prüfen. Dazu zählt ins besondere, ob in der Praxis Freiheitsstrafen verhängt werden (U.v. 07.11.2013 - C-199/12, 200/12, 201/12).



Konversion zum Christentum/Glaubhaftig keit/Religionskenntnis VG Oldenburg: Durchgreifende Zweifel an der Ernsthaftigkeit einer Konversion zum Christentum lassen sich grundsätzlich nicht dadurch entkräften, dass jemand in der mündlichen Verhandlung auf Befragen in der Lage war, wesentliche Fragen zum Christentum im allgemeinen weitgehend zutreffend zu beantworten und christliche Gebete zu sprechen. Es handelt sich um ein Wissen, das bei gehöriger An strengung für jedermann erlernbar ist, ohne dass es hierfür eines Glaubensübertritts aus innerer Über zeugung bedarf. „Letzteres hat ebenso auch für die dem Kläger (kirchlicherseits) bescheinigte Teilnahme am Gemeindeleben sowie die von ihm selbst noch geschilderten kirchlich-gemeindlichen Aktivitäten zu gelten, zu denen sich der einzelne, namentlich ein sich in einem für ihn fremden Land ohne dauernden Kontakt oder Umgang mit Verwandten und Freun den aufhaltender Asylbewerber, ohne weiteres allein auch deshalb veranlasst sehen kann, weil er sich dadurch akzeptiert und überdies in einem ihm sozial und kulturell noch weitestgehend fremden Umfeld fest in eine Gemeinschaft eingebunden und in ihr geborgen fühlen kann“ (U.v. 26.06.2013 - 3 A 2822/12 ).3 Dr. Roland Bell, M.A.



3 In der Bundesamtspraxis bilden die Kenntnisse über das Christentum einen wesentlichen in Aspekt der Glaubwürdigkeit.
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Inhalt und Grenzen des Abschiebungsverbots nach § 60 V AufenthG Der subsidiäre Schutz des § 60 II AufenthG (ab 01.12.2013: § 4 I Nr. 2 AsylVfG) schließt ein Abschie bungsverbot des § 60 V AufenthG nicht aus, wie das BVerwG Anfang 2013 klärte.1 Mit Urteil vom 24.07.2013 stellte der VGH BW nun fest, dass sich dieses Verbot, einen Ausländer abzuschieben, nur auf eine Art. 3 EMRK widersprechende Behandlung bezieht.2 Dies folge aus der Rechtsprechung des EGMR,3 nach der weder die EMRK noch die Proto kolle dazu ein Asylrecht garantierten.3 § 60 V AufenthG i.V.m. Art. 3 EMRK setze voraus, dass dem Betroffenen im Falle der Abschiebung im Ziel gebiet eine erhebliche individuelle Gefahr der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Behand lung oder Bestrafung mit beachtlicher Wahrschein lichkeit drohe. Grundsätzlich könne dies auch Folge herrschender Gewalt oder schlechter humanitärer Verhältnisse sein. Eine Verletzung von Art. 3 EMRK infolge herrschender Gewalt sei indes im Falle eines bewaffneten Konflikts, wenn individuell gefahrer höhende Umstände fehlten, nur bei Vorliegen einer außergewöhnlichen Situation dann ausnahmsweise in Betracht zu ziehen, wenn diese durch einen so hohen Gefahrengrad gekennzeichnet sei, dass prak tisch jede Zivilperson allein aufgrund ihrer Anwe senheit in dem betroffenen Gebiet einer gegen Art. 3 EMRK verstoßenden Behandlung ausgesetzt wäre. Bei entsprechender Anwendung der höchstrichter lichen Grundsätze zur Bestimmung der Gefährdung durch einen bewaffneten Konflikt4 sei die erforder liche Intensität jedenfalls nicht gegeben, wenn das Risiko, im Fall der Rückkehr aufgrund willkürlicher Gewalt erheblichen Schaden an Leib oder Leben zu erleiden, im Bereich von (oder unter) 1:800 liege. 1 2 3 4



Ue.v. 31.01.2013 - 10 C 15.12 u.v. 13.06.2013  10 C 13.12 < 5437728>. A 11 S 697/13 . U.v. 17.07.2008 - 25904/07 , juris). BVerwG, Ue.v. 17.11.2011 - 10 C 13.10 < 5189978>: auf den Zeitraum eines Jahres bezogene Ermittlung des Verhältnisses der Zahl ziviler Opfer willkürlicher Gewaltbetroffenheit zur maßgeblichen Gesamtzahl (Einwohnerzahl oder Mitgliederzahl der gefährdeten Gruppe, der der Schutzsuchende angehört).



Schlechte humanitäre Verhältnisse könnten dann eine „Behandlung“ i.S.d. Art. 3 EMRK sein, wenn die se ganz oder überwiegend auf staatlichem Handeln beruhten oder auf Handlungen von Parteien eines innerstaatlichen Konflikts oder von einem nicht staatlichen Akteur, die dem Staat zurechenbar seien, weil er der Zivilbevölkerung keinen ausreichenden Schutz bieten könne oder wolle. Nach den Grund sätzen des EGMR5 sei dann für die Beurteilung der Intensität der „Behandlung“ bei einem Schutzsu chenden, der völlig abhängig von staatlicher Unter stützung sei, die Fähigkeit maßgeblich, im Zielgebiet seine elementaren Bedürfnisse wie Nahrung, Hygi ene und Unterkunft zu decken, seine Verletzlichkeit durch Misshandlungen und die Aussicht auf Verbes serung innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens. Eine Verletzung von Art. 3 EMRK könne sich so aus den humanitären Bedingungen vor allem für (Binnen-)Flüchtlinge ergeben, die in ihr Herkunfts gebiet nicht zurückkehren könnten, deshalb in einem fremden Land oder Landesteil Sicherheit suchten und vollständig auf Schutz und Hilfe an gewiesen seien. Eine erniedrigende Behandlung habe der EGMR in einer solchen Situation für einen Asylbewerber in Griechenland angenommen, der sich dort monatelang aufgehalten habe ohne Aus sicht auf Verbesserung der Lage, ohne Obdach, ohne sich ernähren oder waschen zu können, wobei die Furcht, angegriffen oder bestohlen zu werden, hin zugekommen sei.6 Sei die Lage nicht zumindest überwiegend auf Handlungen der genannten Akteure zurückzufüh ren, müssten ganz außerordentliche individuelle Umstände hinzutreten, um schlechte humanitäre Bedingungen als unmenschliche Behandlung i.S.v. Art. 3 EMRK qualifizieren zu können. Dass im Fall der Abschiebung in sein Herkunftsgebiet die Lage des Betroffenen einschließlich seiner Lebenserwar tung erheblich beeinträchtigt werde, reiche aber allein nicht aus, einen Verstoß gegen Art. 3 EMRK anzunehmen.



5 6



U.v. 28.06.2011 - 8319/07 = NVwZ 2012, S. 681. U.v. 21.01.2011 - 30696/06 = NVwZ 2011, S. 413.
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Am Beispiel der Situation in Afghanistan könne auch im Falle eines Familienvaters bei Rückkehr nach Kabul mit seiner Familie, für deren Wohl und Wehe dieser – in Anbetracht der dortigen gesell schaftlichen Bedingungen – in erster Linie zu sorgen haben würde, nicht festgestellt werden, dass mit be achtlicher Wahrscheinlichkeit die konkrete Gefahr der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung bestünde. Dies komme im Fall individuell ansonsten fehlender besonderer Umstände allein aufgrund allgemeiner Gewalt oder schlechter humanitärer Bedingungen in Betracht. Dem Risiko für Leib und Leben aufgrund allgemei ner Gewalt fehle jedenfalls in Kabul die nötige Ge fahrendichte. Auch aus den dortigen humanitären Bedingungen ergebe sich kein Abschiebungsverbot gemäß § 60 V AufenthG i.V.m. Art. 3 EMRK. Die schwierige humanitäre Situation sei nicht unmit telbar dem afghanischen Staat zuzurechnen, dieser habe sich vielmehr mit internationaler Hilfe um eine Verbesserung der Verhältnisse bemüht und habe diese in gewissem Umfang auch erreichen kön nen. Wolfgang Heindel, 421



Aktuelles aus Europa



.. .



schließlich unbegleiteter Minderjähriger) zum Asylverfahren Unterstützung im Entscheidungsprozess Bereitstellung von Herkunftsländerinforma tionen Vermittlung von Basiswissen an neue Mitarbeiter und Unterstützung bei der Nutzung von Finanz mitteln für den „Emergency-Support“ in den SOLID-Fonds2



Italien Familienzusammenführung Bei fehlender Dokumentation und Zweifeln an der Echtheit von Angaben im Rahmen einer Familienzu sammenführung sind DNA-Tests unter Vermittlung von IOM möglich. Die Kosten von 230 Euro trägt das Innenministerium bis auf 35 Euro, welche die Nachzugswilligen beizutragen haben. Für beson ders schutzbedürftige Personen werden die Kosten vollständig übernommen. Seit 2001 wurden 15.000 DNA-Tests durchgeführt, davon konnte in rund fünf Prozent der Fälle kein Verwandtschaftsverhältnis festgestellt werden. Dr. Roland Bell*3



2 Vgl. EASO-Pressemitteilung 09/2013 v. 17.10.2013. * Unter Verwendung von Informationen der Referate 211, 433.



Bulgarien Asylunterstützung durch EASO Nach Anstieg der Flüchtlingszahlen1 unterzeich neten EASO und Bulgarien am 17.10.2013 einen Operationsplan zur Unterstützung des bulgarischen Asylsystems. Dieser gilt zunächst bis September 2014 und umfasst: Identifikation und frühzeitige Erkennung von Migrationsströmen Registrierung von Asylsuchenden sowie Zuwei sung besonders schutzbedürftiger Personen (ein-



. . 1



Im Vergleich zum Jahresdurchschnitt der letzten zehn Jahre haben sich die Zahlen 2013 verdreifacht. Bis September gab es rd. 3.000 Gesuche, darunter viele von Syrern (vgl. UNHCR, Mitteilung v. 17.09.2013, www.un hcr.de/home/artikel/0ccd71854e163a3fa673146c68edf 560/bulgarien-plant-verbesserung-des-asylsystems-1. html?L=0 ).



Neuer UNHCR-Vertreter für Deutschland Der 58-jährige Niederländer Hans ten Feld ist der neue Vertreter des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) für Deutschland. Er arbeitet seit rund 30 Jahren für den UNHCR, zuletzt in Myanmar. Ten Feld ist Nachfolger von Michael Lindenbauer, der von Berlin nach Tokio wechselte. Die Redaktion
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ƒ Italien: Aufnahmebedingungen. Aktuelle Situation von Asylsuchenden und Schutzberechtigten, ins besondere Dublin-Rückkehrenden, Oktober 2013 weist hin auf



Veröffentlichungen des Bundesamtes ƒ Syrien Ausgewählte islamische Oppositionsgruppen Stand: September 2013 Hrsg.: Bundesamt, 412 Die Identifizierung von Opfern von Menschenhan del im Asylverfahren und im Fall der erzwungenen Rückkehr (Working Paper 56) Stand: Oktober 2013 Hrsg.: Bundesamt, 22



Informationen hierzu über IVS-Telefon: 0911/943-7188 IVS-Fax: 0911/943-7198 E-Mail: [email protected]
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2013 Informationsschnelldienst - Wir sind Bund 

01.12.2013 - Elmi/Vereinigtes. KÃ¶nigreich> = NVwZ 2012, S. 681. 6 U.v. 21.01.2011 - 30696/06 = NVwZ 2011, S. 413.
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Wir sind wie wir sind 

Eulenburg, gelernter Jurist, hatte. Karriere im AuswÃ¤rtigen Amt gemacht und gehÃ¶rte zum engsten Beraterstab ... Berater Eulenburg. Â«Finger in den Arsch; ...
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Wir sind wie wir sind 

Umschlaggestaltung: Carsten Kudlik, Bremen, unter Verwendung des No- .... HomosexualitÃ¤t thematisierte: Otto Reutters Couplet Der Hirschfeld kommt.
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Die Chance sind wir! 

Mitarbeitende in schwierigen Lebenssi- tuationen unterstÃ¼tzen wir mit fachkundiger Beratung. Unsere Sozialpartnerschaft. Die gewÃ¤hlten Vertreterinnen und.
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Die Chance sind wir! 

die eine Kultur des Vertrauens, der WertschÃ¤tzung und der Leistung leben. Vision, Strategie und die Werte ... materielle Sicherheit. Mitarbeitende in schwierigen ...










 


[image: alt]





"Sind wir noch brauchbar?" 

13.03.2012 - 1940 SchlieÃŸung des illegalen Predigerserninars; Rede- ur-rd Schreibverbot. 1910-1943 Anschluss an den politisch-militÃ¤rischen Widerstand ...
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Wir sind eine Familie 

www.tobiidynavox.de. [email protected]. Â©2018 Tobii Dynavox, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Page 2. 1. Page 3. 2. Page 4. 3. Page 5. 4. Page 6. 5 ...
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Wir sind keine Helden 

â€žNein, habe ich nicht. Wieso fragen Sie?â€œ Er sah mich ernst an. â€žWir sind â€“ und ja, ich weiÃŸ, wie das klingt â€“ eine Art Geheimbund. Ich bin der eigentliche Rokani.
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KirchenVolksBewegung - Wir sind Kirche 

14.09.2016 - Jesus begann sein Wirken mit dem Ruf: Das Reich Gottes hat begonnen ... Nein, ein neues Denken muss endlich in der kirchlichen Lehre Platz ...
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Gutachten - Wir sind Boes! 

neben dem physischen Ãœberleben auch die soziale Teilhabe der HilfebedÃ¼rftigen ...... http://www.sueddeutsche.de/panorama/speyer-arbeitsloser-verhungert-.
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KirchenVolksBewegung - Wir sind Kirche 

14.09.2016 - Vielmehr muss der Glaube zu tÃ¤tigen und geistigen Werken der Barmherzigkeit fÃ¼hren, die sich fÃ¼r. Fairness und Gerechtigkeit innerhalb der ...
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WER SIND WIR? 

Mythenstrasse 20, 8840 Einsiedeln. T +41 58 611 06 66, F +41 58 611 06 77. T +41 44 245 40 40, F +41 44 245 40 41. T +41 55 412 86 67. E-Mail: [email protected], ...
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Gemeinsam sind wir stark 

Die dritte soll diesen. Herbst in Duisdorf mit ... gemeinschaft zur Welt bringen wird. In den drei Neubauten ... Kindern von Alleinerziehenden. Und die helfen uns ...
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Wir sind firm! 

15.05.2010 - Gemeinsam mit den Jugendlichen vom Gospelchor Young Souls aus ... Ã–kologie Wir sind Noah auf den Fersen â€“ hinein in die Arche! Wie.
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Wir sind am ziel 

Marco Hasler ist begeisterter Mu- siker. Er spielt zwar keine Instru- mente, kann nicht singen und auch keine Noten lesen, umso mehr hat er das GespÃ¼r fÃ¼r die ...










 


[image: alt]





Wir sind Kosmos â€”â€” Wir sind Natur 

16.12.2017 - helfen will, muss herausfinden, was sich auf den verschlossenen Seiten des auÃŸerirdi- schen Buchs verbirgt. FÃ¼r Detektiv-Fans ab 6 Jahren.
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â€žWIR SIND NICHT PANDORA. WIR SIND SWAROVSKI!â€œ 

lia nicht das gleiche Schicksal droht wie Lola. & Grace, ebenfalls ein Tochterunternehmen von Swarovski, das kÃ¼rzlich vom Markt ge- nommen wurde?
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Gutachten - Wir sind Boes! 

Stand 11/2011, Â§ 31 Rn. 167; Knickrehm/Hahn in: Eicher, SGB II, 3. Auflage .... Vgl. nur GÃ¶tz/Ludwig-Mayerhofer/Schreyer, Sanktionen im SGB II - Unter dem.
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Die Chance sind wir! 

HUMAN RESOURCES. Die Chance sind wir! Unsere Personalpolitik. Die BKW setzt in ihrer Personalpolitik auf unternehmerisch denkende und verantwortlich ...
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wiR sind kÃ¤uflich 

Killing In The Name Of - R.A.T.M.. Let There Be Rock - AC/DC. Ain't Talking Bout Love - Van Halen. Boys Of Summer - Don Henley. Arms Wide Open - Creed.
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gemeinsam sind wir reich - Buch.de 

gegen den Baum fuhr. Wie die Frauen nach den ... und Wundern Mitteleuropas, dass doch die Landschaften, HÃ¶fe und DÃ¶rfer sehr weitgehend intakt blieben.
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by Henne das sind wir 

Chors blieb die Sehnsucht Eigenes aus der Musik hervorzubringen by Henne wurde geboren, spontan, von jetzt auf gleich. Zu Beginn coverten wir unsere ...
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1 wir sind besser online 

14.09.2013 - tory â€“ Detektive der Geschichteâ€œ mit Prof. Dr. Guido. Knopp; â€žMongolei â€“ Die Karawaneâ€œ), das NDR Fernse- hen und die ARD (u.a. â€žparoli!
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gemeinsam sind wir reich - PDFDOKUMENT.COM 

sozialverantwortliche Nutzung der WÃ¤lder unserer Erde einsetzt. Alle Rechte vorbehalten. Printed in Germany. ISBN 978-3-86581-288-9 e-ISBN ...
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